,Dies und das aus der Versicherungswelt*®
- Juli 2007 -

Umweltschadengesetz

Unternehmer miissen kiinftig Schiden sanieren, die sie der Vielfalt der Arten zufiigen

Unabhangig von der Art des Betriebs — Chemiekonzern, landwirtschaftlicher oder handwerklicher Betrieb —
haftet ein Unternehmen faktisch jetzt schon fiir Schaden, die es in und an der Natur anrichtet. Dazu gehéren
nicht etwa nur Schadigungen der Gewasser oder des Bodens. Auch fiir Schaden an der Biodiversitat haftet der
Unternehmer. Wenn also beispielsweise ein Zimmerer-Betrieb den Dachstuhl eines historischen Gebaudes
restauriert und dabei eine geschitzte Fledermausart vertreibt, muss er fir diesen Schaden Ausgleich schaffen.
Anerkannten Naturschutzverbanden gibt das Umweltschadensgesetzt das Recht, die zustandige Behdrde zur
Durchsetzung der Sanierungspflichten aufzufordern. In diesem Fall misste der Betriebsinhaber dafur sorgen,
dass entweder die geschitzte Art wieder angesiedelt oder ein 6kologischer Ausgleich geschaffen wird.

Uberblick iiber das Gesetzgebungsverfahren

e EU-Umwelthaftungsrichtlinie vom 21.02.2004 (umzusetzen in nationales Recht bis zum 30.04.2007)

e Regierungsentwurf vom 13.12.2006 mit Stellungnahme des Bundesrates und Gegenaul3erung der
Bundesregierung

e Nach Beratung in den Ausschiissen Verabschiedung im Bundestag am 08.03.2007, Verkiindung am
14.05.2007, Inkrafttreten: 14.11.2007

e Bis das Gesetz im November in Kraft tritt, ist es Sache der Lander, ergédnzende Regelungen festzulegen

Hintergriinde zum Umweltschadensgesetz

o Offentlich-rechtliche Verpflichtung des Verantwortlichen zur Vermeidung und Sanierung von erheblichen
Umweltschaden oder zur Erstattung der hierfur anfallenden Kosten (Verursacherprinzip)

e Verantwortlicher ist jede natirliche oder juristische Person, die eine berufliche Tatigkeit austibt oder
bestimmt, einschlieilich der Inhaber einer Zulassung oder Genehmigung fiir eine solche Tatigkeit oder der
Person, die eine solche Tatigkeit anmeldet oder notifiziert, und dadurch unmittelbar einen Umweltschaden
oder die unmittelbare Gefahr eines solchen Schadens verursacht hat (8 2 Nr. 2 UschadG)

e Haftung fir Schadigung von Arten und nattrlichen Lebensrdumen nach Mal3gabe des
Bundesnaturschutzgesetzes

e Haftung fiir Schadigung der Gewasser nach Mal3gabe des Wasserhaushaltsgesetzes

e Haftung fir Schadigung des Bodens durch eine Beeintrachtigung der Bodenfunktionen im Sinn des § 2 Abs.
2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes, die durch eine direkte oder indirekte Einbringung von Stoffen,
Zubereitungen, Organismen oder Mikroorganismen auf, in oder unter den Boden hervorgerufen wurde und
Gefahren fur die menschliche Gesundheit verursacht

Die Umweltschadensversicherung umfasst als Grunddeckung Schaden an Bdden, Gewéssern und
geschitzten Tier- und Pflanzenarten sowie deren Lebensrdumen (Biodiversitatsschaden) au3erhalb des
Betriebsgelandes, die an Anlagen oder Tatigkeiten auf dem Betriebsgrundstiick ausgehen. Versichert sind auch
Tatigkeiten auf fremden Grundstiicken sowie Schaden durch Produkte, die aufgrund eines Herstellerfehlers
entstehen konnen. Uber Zusatzbausteine kénnen auch Schaden auf dem eigenen Grundstiick und am
Grundwasser versichert werden.

Die Versicherungsleistungen beinhalten die Priifung der Verantwortlichkeit des Versicherungsnehmers, die
Abwehr einer unberechtigten Sanierungs- und Kostentragungspflichten.
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Storfall Voraussetzung fir Versicherungsleistungen

Voraussetzung des Versicherungsschutzes ist eine Stérung des bestimmungsgemalien Betriebs beim
Versicherungsnehmer oder einem Dritten. Der Normalbetrieb ist nicht versichert, da dieses Risiko auf der
Grundlage der derzeitigen Erkenntnisse als unkalkulierbar und damit als unversicherbar erscheint. Der
allgemeine Riuckgang der Artenvielfalt ist seit langem bekannt, ohne dass konkrete Ursachenzusammenhéange
nachweisbar waren. Eine gewisse Schadigung der Natur durch andauernde genehmigte Emissionen wird
dariiber hinaus von der Gesellschaft in Kauf genommen. Die Sanierung solcher Schaden kann nicht die Aufgabe
der Versicherungswirtschaft sein.

Schadenrisiko ist abhangig von der Betriebsart

Im Gegensatz zur bereits bestehenden Umwelthaftpflichtversicherung, die fir Schaden aufkommt, die einer
natdrlichen oder juristischen Person oder deren Besitz zugefligt werden, leistet die
Umweltschadensversicherung bei Schaden, die der Natur selbst zugefiigt werden.

Wie hoch das Risiko ist, einen Umweltschaden zu verursachen und zur Tragung der Kosten einer Sanierung
herangezogen zu werden, ist von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich — letztlich kann hiervon jedoch jedes
Unternehmen betroffen sein. Kern des betrieblichen Risikobereichs ist die Betriebsstatte. Dabei hangt die
Qualitat des Risikos wesentlich von der Art der dort ausgeiibten Tatigkeiten und betriebenen Anlagen ab. Auch
die Umgebung der Betriebsstatte spielt eine groRe Rolle: Liegt diese etwa in unmittelbarer Nahe eines
Naturschutzgebietes oder eines Gewassers und kommen dort geschiitzte Tier- und Pflanzenarten vor, ist das
Risiko hoher. Aber auch Tatigkeiten auRerhalb der eigenen Betriebsstétte bergen Gefahren: So miissen zum
Beispiel Handwerksbetriebe befirchten, auf Grundstiicken ihrer Auftraggeber geschiitzte Arten zu
beeintrachtigen, etwa die genannte Fledermauspopulation bei Arbeiten im Dachstuhl. Ebenso kann die
Herstellung oder Lieferung von Produkten urséchlich fir einen Umweltschaden sein.

Neben dem Betriebsinhaber missen auch die Mitglieder der Geschéftsleitung damit rechnen, seitens der
zustandigen Behorde in die Pflicht genommen zu werden. Auch der vor Ort handelnde Mitarbeiter kann nicht
vollig ausschlieRen, im Einzelfall personlich fir einen Umweltschaden verantwortlich gemacht zu werden.

Sprechen Sie uns an, wenn Bedarf an entsprechendem Versicherungsschutz besteht.




	„Dies und das aus der Versicherungswelt“
	Umweltschadengesetz 

	Unternehmer müssen künftig Schäden sanieren, die sie der Vielfalt der Arten zufügen
	Überblick über das Gesetzgebungsverfahren
	Hintergründe zum Umweltschadensgesetz
	Störfall Voraussetzung für Versicherungsleistungen
	Schadenrisiko ist abhängig von der Betriebsart

